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2. Kapitel — Verbrechen

gegen die Deutsche Demokratische Republik §97

Tätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik oder 
andere friedliebende Völker gerichtet ist, oder deren Ver
treter oder Helfer zu sammeln, an sie auszuliefern oder zu 
verraten, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren 
bestraft.

(3) Das Unternehmen der Spionage begeht auch, wer
1. sich von einem imperialistischen Geheimdienst anwerben 

läßt;
2. sich von Organisationen, Einrichtungen, Gruppen oder 

Personen oder deren Vertretern oder Helfern zum Zwecke 
der Sammlung oder Auslieferung geheimzuhaltender Nach
richten anwerben läßt;

3. bei Spionage gegen die Deutsche Demokratische Republik 
in anderer Weise als durch Sammlung oder Auslieferung 
geheimzuhaltender Nachrichten mitwirkt.
(4) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 

Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt werden.

1. Die von den im perialistischen G eheim diensten gegen die DDR und 
die anderen sozialistischen S taaten  betriebene Spionage erstreckt 

sich auf alle Gebiete des gesellschaftlichen Lebens. M it ih r sollen nicht nu r 
die V oraussetzungen fü r  die P lanung einer Aggression geschaffen w erd en ; 
ih r fällt auch gleichzeitig die Aufgabe zu, Vorbedingungen fü r die v e r
schiedenen Form en w eiterer feindlicher Tätigkeit w ie H ochverrat, Sabo
tage und Diversion, Hetz- und W ühltätigkeit, T error und staatsfeind
lichen M enschenhandel zu schalten. Zu diesem Zweck w urden besonders 
in W estdeutschland und W estberlin eine Vielzahl von Geheim diensten 
und anderer Spionageorganisationen der verschiedenen im perialistischen 
S taaten  und zahlreiche getarn te Filialen geschaffen, die eng Zusammen
arbeiten  und das gesam te öffentliche Leben durchdringen. An der Spitze 
der gegen die DDR gerichteten Spionage stehen die am erikanische CIA 
m it ihren  verschiedenen Nachfolgeorganisationen und der westdeutsche 
Bundesnachrichtendienst (BND).

Die Spionage d ient der allseitigen und detaillierten  Erkundung des po
litischen, ökonomischen und m ilitärischen Potentials der DDR und der 
Erkundung der Zusam m enarbeit m it ihren  V erbündeten, der A uskund
schaftung von Schwächen fü r Angriffsmöglichkeiten, die Voraussetzungen 
fü r die D urchführung w eiterer Staatsverbrechen, Provokationen und Ag
gressionen sein könnten, der A ufspürung solcher K räfte  im Innern  der 
DDR, die der Gegner fü r seine Feindtätigkeit ausnutzen und m ißbrauchen 
kann, der Feststellung der W irksam keit feindlicher M aßnahm en und der 
Möglichkeiten ih rer Forcierung.

Spione sind oft m it ständigen A ufträgen versehen, die Spionage gegen 
die NVA sowie gegen E inheiten der Sowjetarm ee, die in der DDR sta tio 
n iert sind, zum  Inhalt haben. Sie betreffen die A uskundschaftung aller 
m ilitärischen Objekte, A usrüstung und Bewaffnung der E inheiten sowie


